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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Christoph Steiner, Kolleginnen und Kollegen haben am 

25. April 2025 unter der Nr. 1213/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „MINISTER AM ZUG, zutiefst verwerfliche Jagdpraktiken enttarnen Missstände 

bei den Österreichischen Bundesforsten“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 23, 25, 26, 29 bis 34 und 36 bis 49: 

• Wurde der Abschussplan im ÖBF-Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im 

Hegegebiet Unterinntal in den letzten fünf Jahren erfüllt? 

 a. Falls nein, warum wurde der Abschussplan in den genannten Jagdgebieten nicht 

  erfüllt und welche Faktoren haben zu dieser Situation beigetragen? 

• Ist Ihnen Abschusserfüllung und die Abschussstruktur der Regiejagden der ÖBF in Tirol 

sowie bundesweit, gegenüber den privaten Jagdgebieten bekannt? 

• Wie viele Tiere wurden in der Erzherzog-Johann-Klause in den letzten fünf Jahren 

jeweils erlegt und wurde der Abschussplan in diesem Gebiet in den letzten fünf 

Jahren erfüllt? 

• Wie viele Kolbenhirsche wurden in den letzten fünf Jahren vor dem 1. August im 

Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im Hegegebiet Unterinntal erlegt? 
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• Wie viele Kolbenhirsche wurden in den letzten fünf Jahren vor dem 1. August in Tirol 

sowie in allen anderen Bundesländern aufgelistet erlegt? 

• Wie viele Berufsjäger sind von den ÖBF im Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im 

Hegegebiet Unterinntal angestellt? 

 a. Gehen auch zusätzlich noch Jäger als Ausgeher auf die Jagt? 

   i. Falls ja, müssen diese Ausgeher für Abschüsse bezahlen? 

• Wurden in den letzten fünf Jahren und werden im Hegegebiet Brandenberg, in 

Aschau und im Hegegebiet Unterinntal Jagdgäste empfangen? 

 a. Falls ja, wie hoch waren in diesem Zeitraum und sind aktuell die Preise in den 

  besagten Gebieten für Gämsen 1er Klasse, 2er Klasse und 3er Klasse? 

 b. Falls ja, wie hoch waren in diesem Zeitraum und sind aktuell die Preise in den 

  besagten Gebieten für Rotwild männlich, 1er Klasse, 2er Klasse und 3er Klasse? 

 c. Falls ja, wie hoch waren in diesem Zeitraum und sind aktuell die Preise in den 

  besagten Gebieten für Rehwild männlich, 1er Klasse, 2er Klasse und 3er Klasse? 

• Wie hoch waren in den letzten fünf Jahren und sind aktuell die Preise für 

Forstpersonal in den besagten Gebieten für Gämsen 1er Klasse, 2er Klasse und 3er 

Klasse? 

• Wie hoch waren in den letzten fünf Jahren und sind aktuell die Preise für 

Forstpersonal in den besagten Gebieten für Rotwild männlich 1er Klasse, 2er Klasse 

und 3er Klasse? 

• Wie hoch waren in den letzten fünf Jahren und sind aktuell die Preise für 

Forstpersonal in den besagten Gebieten für Rehwild männlich 1er Klasse, 2er Klasse 

und 3er Klasse? 

• Wie hoch sind die Forstschäden durch Verbiss jeweils im Hegegebiet Brandenberg, in 

Aschau und im Hegegebiet Unterinntal? 

• Welche Maßnahmen werden ergriffen, um diese Schäden zu minimieren? 

• Wie hoch sind die Forstschäden durch Verbiss jeweils im Hegegebiet Brandenberg, in 

Aschau und im Hegegebiet Unterinntal speziell in nicht Einstandsgebieten durch 

Hirsche? 

• Wie viele Fichten und andere Nadelgehölze würden in den letzten zehn Jahren in den 

Forstgebieten Hegegebiet Brandenberg, Aschau und Hegegebiet Unterinntal jeweils 

gepflanzt? 

• Wie viele Fichten und andere Nadelgehölze würden in den letzten zehn Jahren in Tirol 

sowie im Bundesgebiet in ÖBF-Gebieten jeweils gepflanzt? 

• Ist Ihnen bekannt, ob Qualität und Leistung beim Holzeinsatz aufgrund des 

Bonussystems bei den ÖBF in den letzten Jahren gelitten hat? 

• Wie viel Kubikmeter verbleiben bei den ÖBF jährlich im Forst? 
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• Von wem werden Schäden in ÖBF-Gebieten transparent aufgenommen und 

dokumentiert? 

• Erkennen Sie bei verpachteten Jagden eine höhere Ausgeglichenheit bei 

Verbissschäden? 

• Erkennen Sie bei Eigenjagden der ÖBF eine höhere Ausgeglichenheit bei 

Verbissschäden? 

• Wie viele Quadratmeter Äsungsressourcen stehen dem Wild auf ca. 100ha zur 

Verfügung (ausgenommen bewirtschaftete Almen und Grünland der Bauern), im Land 

Tirol, in den anderen Bundesländern und österreichweit? 

• Was machen die ÖBG für Auerwild in puncto Lebensraumerhaltung (Althölzer)? 

• Warum ist die hiebreife Umtriebszeit zu kurz angesetzt? Hängt das mit der 

Holzindustrie zusammen? 

• Wie viele Förster sind dem Hegegebiet Brandenberg, Aschau und Hegegebiet 

Unterinntal jeweils zugeteilt? 

• Wie viel Forstpersonal ist in diesen Gebieten insgesamt jeweils abgestellt? 

• Ist Ihnen bekannt, ob das Forstpersonal in der Dienstzeit arbeitet? 

• Ist Ihnen bekannt, ob das Forstpersonal eine Prämie für erlegtes Wild erhält? 

• Sind Ihnen in den letzten fünft Jahren Fälle bekannt geworden, in denen 

Forstpersonal in Tirol sowie österreichweit, Jagdpraktiken mit verbotener Ausrüstung 

z.B. Nachtsichtgerät ausgeübt hat? 

 a. Falls ja, in welchen Gebieten? 

• Wird der Wildsachverständige von Tirol, Pascal S., in irgendeiner Weise von den ÖBF 

unterstützt? 

• Ist Ihnen ein Fall aus Tirol bekannt, bei dem im vergangenen Jahr ein Förster unter 

Alkoholeinfluss mit einem Dienstfahrzeug der ÖBG einen Verkehrsunfall verursacht 

hat und in weiterer Folge durch zwei Betriebsleiter mutmaßlich vor disziplinarischen 

Konsequenzen geschützt bzw. gedeckt wurde? 

 a. Falls ja, sehen Sie hierbei ein Verschulden der Betriebsleiter? 

 b. Welche Konsequenzen hatte dieser Fall von Seiten der ÖBF für die Beteiligten? 

• Sind Ihnen Fälle von intransparenten Vergünstigungen für gewisse Personenkreise im 

Forstbetrieb Oberinntal bekannt geworden? 

• Wie viele Fütterungen werden von den ÖBF in Tirol sowie österreichweit betrieben? 

• Gibt es Überlegungen, manche dieser Fütterungen zu schließen? 

 a. Falls ja, warum? 

• Werden die Fütterungen regelmäßig beschickt? 

• Wie wird sichergestellt, dass die Tiere ausreichend versorgt werden? 
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• Wie viele Fütterungen wurden in den letzten zehn Jahren in Tirol sowie österreichweit 

aufgelöst? 

• Haben sich die Fütterungen in den letzten 10 Jahren bundesweit sowie tirolweit 

minimiert? 

• Wie lautet der Plan, also Ziel und Ausblick, betreffend den Fütterungen in ihrer 

Anzahl, aber auch die Beschickungspraxis? 

• Wie viele Fütterungen wurden in den letzten zehn Jahren im ÖBF-Hegegebiet 

Brandenberg, in Aschau und im Hegegebiet Unterinntal aufgelöst und wie viele 

existieren noch? 

• Sind Ihnen Fälle von strategischen Beschickungen von Fütterungen mit dem Kalkül 

einer einfacheren Bejagung (Jagddruck) in Tirol bekannt geworden? 

• Welche aktuellen Zählungen gibt es zum Rotwildbestand in den betroffenen Gebieten 

(Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im Hegegebiet Unterinntal)? 

• Wie wird der Bestand im Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im Hegegebiet 

Unterinntal überwacht und dokumentiert? 

• Welche langfristigen Pläne verfolgen die ÖBF, um die Herausforderungen im Bereich 

der Wildbewirtschaftung Hegegebiet Brandenberg, in Aschau und im Hegegebiet 

Unterinntal zu bewältigen? 

• Welche Auswirkungen sind heuer auf die Nachbarreviere der ÖBF Gebiete 

Brandenberg, Aschau und Unterinntal zu erwarten? 

• Welche Agenden im Zusammenhang mit Jagd, Wildbestand und Lebensraum zählen 

aus Sicht der ÖBF zur Landeskultur bzw. in die Verantwortung der Bundesländer? 

Diese Fragen betreffen den Bereich der ordentlichen Geschäftstätigkeit der 

Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf AG) und sind nicht vom Interpellationsrecht nach  

Art. 52 B-VG erfasst. 

Zur Frage 24: 

• Ist die Bezirksforstinspektion in Tirol zuständig für die ÖBF? 

Die §§ 170 ff des Forstgesetzes 1975 (ForstG), BGBl. Nr. 440/1975 idgF, regeln die 

forstbehördlichen Zuständigkeiten. Demnach sind in erster Instanz grundsätzlich die die 

Bezirksverwaltungsbehörden zuständig. Die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden 

in Tirol, einschließlich deren Bezirksforstinspektionen, erfasst daher auch die in ihren 

örtlichen Zuständigkeitsbereich liegenden Waldflächen der ÖBf.  
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Zu den Fragen 27 und 28: 

• Wie viele Förster sind in Tirol angestellt? 

• Wie viel Forstpersonal ist in Tirol angestellt? 

Das gesamte Forstpersonal im Bundesland Tirol besteht gemäß Forststatistik insgesamt aus 

348 Personen, darunter 76 Försterinnen und Förster.  

Zur Frage 35: 

• Ist geplant, dass in Zukunft die Berufsjägerausbildung nicht mehr in den Händen der 

Berufsjägermeister liegen soll, sondern auch für Forstakademiker bzw. 

Forstbetriebsleiter geöffnet wird? 

Angelegenheiten des Jagdwesens und der Berufsjägerausbildung fallen in Gesetzgebung 

und Vollziehung in die Kompetenz der Bundesländer. 

Zur Frage 50: 

• Planen Sie aufgrund dieser Causa nun konkret folgende Maßnahmen zeitnah 

umzusetzen: einen Ethikkatlog über die Jagdausübung bei den ÖBF, ein sofortiges 

Moratorium für jagdliche Maßnahmen in der Schonzeit, eine politische Prüfung der 

aktuellen Praxis der ÖBF im Umgang mit Wildbeständen, Klarheit über Steuerpflicht 

und Kontrolle, wenn ÖBF-Angestellte auf Dienstbasis jagen sowie 

Transparenzpflichten für die ÖBF im Sinne einer jagdethischen Verantwortung? 

Die ÖBf AG nimmt ihre Aufgaben nach Maßgabe der in  

§ 5 Bundesforstegesetz 1996, BGBl. Nr. 793/1996 idgF, vorgegebenen Ziele wahr. Diese 

Ziele umfassen auch die bestmögliche Sicherung und Weiterentwicklung der Schutz-, 

Wohlfahrts- und Erholungswirkungen des Waldes sowie die Beachtung des ökologischen 

Gleichgewichts bei der Wildbewirtschaftung. Diesbezüglich können jagdliche Maßnahmen, 

insbesondere etwa auch solche zur Vermeidung von waldgefährdenden bzw. ernsten 

Waldschäden (§ 52 Tiroler Jagdgesetz, LGBl. Nr. 41/2004 idgF), erforderlich sein. 

 

Mag. Norbert Totschnig, MSc 
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